
KREISCOESFELDe

Kreis Cossfeld, 48651 Coustuld .

Hausanschrift:
Postanschrift:

Abteilung:

DER LANDRAT

Friedrich-Ebert-Straße 7, 48553 Coesfeld

48651 Coesfeld

39 - Veterinärdienst und Lebensmittelüber

wachung
Geschäftszeichen: 391.10.30.05.01

Auskunft:

Raum: Nr. 6, Gebäude 4

Telefon-Durchwahl: 02541 / 18

Telefon-Vermittlung: 02541 / 18-0
Telefax: 02541 / 18

 

E-Mail: veterinaerdienst@kreis-coesfeld.de
Internet: www.kreis-coesfeld.de

Datum: 01.07.2020

Antrag nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG) zur Herausgabe von Kon-

trollberichten der Lebensmittelüberwachung im Falle von Beanstandungen;
Kampagne von Foodwatch bzw. FragDenStaat „Topf Secret“

Antrag vom 18.06.2020 zum Unternehmen Coesfelder Berg
Mein Schreiben vom 23.06.2020

Bescheid gem. $ 5 VIG

mit Schreiben (email) vom 18.06.2020 haben Sie im Rahmen der o.g. Kampagne
gemäß 8 4 Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom 17. Oktober 2012 (BGBl. | S.
2166, ber. S. 2725) in der zur Zeit geltenden Fassung beantragt, folgende Informati-
onen zu erhalten:

1. Wann habendie beiden letzten lebensmitteirechtlichen Betriebsüberprüfungen
im folgenden Betrieb stattgefunden:

Coesfelder Berg (Schulte Osthoff)
Bergallee 51
48653 Coesfeld

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Her-
ausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.

Aufgrund IhresInformationsanspruches gem. 82 Abs. 1 Nr. 1 VIG habeichdieletzten
zwei Betriebskontrollen bei dem 0.g. Betrieb geprüft und lege hiermit gem. $ 5 Abs. 3
VIG Ort, Zeit und Art des Informationszuganges wie folgtfest:

Zu Frage 1
Die letzten zwei lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen des von Ihnen
angefragten Unternehmens haben am 29.11.2018 sowie am 12.12.2019 statt-
gefunden.
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Zu Frage 2
Bei der Kontrolle am 29.11.2018 hat es Beanstandungen gegeben. Im Sinne
einer angemessenen Beantwortung Ihrer Fragen gewähre ich Ihnen eine ent-
sprechende Akteneinsicht in meinem Hause unter der Adresse

Kreis Coesfeld
Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung
DaruperStraße 5
48653 Coesfeld,

Für eine vorherige Terminvereinbarungbitte ich um telefonische oderschriftli-
che Rückmeldung

Hinweis:
Sollten Sie eine Akteneinsicht bei mir nicht vornehmen wollen oder können,darf ich
ebenfalls um eine kurze Nachrichtbitten. Ggf. kann eine andere angemessene Lö-
sung gefunden werden.

Gebührenentscheidung:

Diese Entscheidungist gem. $ 7 Abs. 1 VIG gebührenfrei,

Begründung:

Ihren per email eingereichtenAntrag auf Informationszugang stützen Sie auf 8$ 1 und
2 des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG). Ausschluss- und Beschränkungs-
gründe würden ausIhrer Sicht nicht bestehen. Im Wesentlichen führen Sie an, unter
Beanstandungen unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) oder anderen geltenden Hygienevor-
schriften zu verstehen. Sollte es bei dem von Ihnen benannten Betrieb zu eineroder
mehreren solcher Beanstandungen gekommensein, werde die Herausgabe des ent-
sprechenden,vollständigen Kontrollberichtes - unabhängig von einer Einstufung als
geringfügig oder schwerwiegend- beantragt.
Die Auskunft sei zudem nach $ 7 Abs. 1 VIG gebührenfrei. Die Information sei unver-
züglich, spätestens innerhalb eines Monats zugänglich zu machen.Sie bitten um eine
‚Antwort in elektronischer Form (email).
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Datenan Dritte im Sinne von $ 5 Abs. 2
S. 4 VIG sei nur dann zulässig, wenn betroffene Dritte ausdrücklich nach einer Offen-
jegungfragen. Für diesen Fall erklären Sie sich einverstanden damit und bitten um
Weiterbearbeitung des Antrages.

Nach Eingang des Antrages haben Sie eine Eingangsbestätigung sowie eine Zwi-
schennachricht erhalten. Darin wurden Sie u.a. darauf hingewiesen, dass wegen der
Anhörung desbetroffenen Betriebes sich die Bearbeitungsfrist auf zwei Monatever-
längert, $ 5 Abs. 2 Satz 2 des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG).
Es sei vorbehalten,Ihnen die beantragte Auskunft in Papierform auf dem Postweg zu
übersenden
Mit Email vom 19.06.2020 haben Sie daraufhin mitgeteilt, dass Sie zwecks digitaler
‚Auswertbarkeit und aus Umweltschutzgründenden digitalen Versand wünschen.

Bei den letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen des von Ihnen
erfragten Unternehmenshatte es bei der ersten Prüfung eine Beanstandung gege-

 



ben,die folgende Prüfung war wieder ohne Mängel. Da Sie für diesen Fall weiterge-
hendeInformationen erfragt haben, war zunächst das betroffene Unternehmenals
beteiligter Dritter gem. $ 5 Abs. 1 VIG in Verbindung mit 8 28 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) anzuhören.

Im Rahmender daraufhin erfolgten Stellungnahme beantragte der Betrieb die Of-
fenlegung der Daten der Antrag stellenden Person. Ihren Namen und Ihre postalische
‚Anschrift werde ich entsprechend weitergeben

Gemäß $ 5 Abs. 2 und 3 VIGist über den Antrag beiBeteiligung einesDritteninner-
halb von zwei Monaten zu entscheiden. Bei Stattgabe sind Ort, Zeit und Art des In-
formationszugangsmitzuteilen und auch dem Dritten bekannt zu geben.

Nach Prüfung, auch unter dem Aspekt der Ausschlussgründe des $ 3 VIG, habe ich
nunmehrüberIhren Antrag entschieden. Ihrem Informationsbegehren wird demnach
wie obenfestgelegtstattgegeben

Gemäß $ 6 Abs. 1 ViG kanndie informationspflichtige Stelle den Informationszugang
durch Auskunftserteilung,. Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise er-

öffnen. Wird eine bestimmteArt des Informationszugangsbegehrt, so darf dieser nur
aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.
Ein solcher Grund liegt hier vor. In Ihrem Antrag begehrenSie für den Fall von Bean-
standungendie Übersendung des Kontrollberichtes. Hierbeiist jedoch zu beachten
dassein Kontrollbericht neben Informationen über Verstöße bzw. rechtliche Abwei-
chungen im Sinne von $ 2 Abs. 1 VIG auch weitere, betriebsbezogene, Z.T. auch
personenbezogeneDatenenthält, gegen deren Herausgabe rechtliche Bedenken be-
stehen (Datenschutz).
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass ich als Behörde - im Gegensatz zu einer von
mir vorgenommenenVeröffentlichung derInformationen im Internet (vgl. $ 6 Abs.1
Satz 3 VIG) - nach Herausgabe der Informationen an Sie als Antragsteller auf den
öffentlichen Kommunikationsprozess auf der von Ihnen für Ihren Antrag genutzten
Plattform foodwatch/fragdenstaat.de gerade nicht mehreinwirken kann
Solche gewährten Informationen kämen einer behördlichen Veröffentlichung gem
VIG gleich, mindestens aber könnte durch eine Veröffentlichung meiner Schreiben
oderauch Bescheide im Internet beim Leser derfalsche Eindruck eines behördlichen
Informationshandelns entstehen (Verwaltungsgericht Regensburg, Entscheidung
vom 13.03.2019, Az.: RN 5 S 19.189)
Hinweis:Eine rechtswidrige Veröffentlichung von Verbraucherinformationen im Inter-
netdarf nicht erfolgen.

Schließlich wird Ihnen im Sinne einer angemessenen und umfassenden Verbraucher-
information mit der gewährten Akteneinsicht zudem die Möglichkeit eingeräumt, sich
ergebende Rückfragendirekt mit dem zuständigen Lebensmittelkontrolleur zu klären.

‚Ausden genannten Gründen werdenIhnendie begehrten Informationenin der oben
festgelegten Art und Weise zugänglich gemacht. Ihrem Anliegen, Zugang zu allen
Daten über nicht zulässige Abweichungenvon Anforderungen des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes zu erhalten, wird da-
mit in geeigneter und angemessener Weise entsprochen.
Wie oben bereits mitgeteilt, kann auf Wunsch auch eine andere angemessene Lö-
sung gefunden werden, wennSie die gewährte Akteneinsicht bei mir nicht vornehmen
wollen bzw. können.



In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass der Informationszugang gem.
$ 5 Abs. 4 VIG erst erfolgen darf, wenn diese Entscheidung dem oder der Dritten
bekannt gegeben wordenist und diesem/dieser ein ausreichenderZeitraum zur Ein-

legung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Der Zeitraum soll 14 Tage nicht
überschreiten.
Da das betroffene Unternehmendiese Entscheidung mit Schreiben gleichen Datums
ebenfalls erhält, ergibt sich hiervon ausgehend derZeitpunkt des Informationszugan-
ges. Sofern kein Rechtsmittel eingelegt und dessen aufschiebende Wirkung angeord-
net wird, wird Ihnen der Informationszugang entsprechend gewährt.

Ihre rechtlichen Möglichkeiten:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim

Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8 in 48145 Münster, oder
Postfach 80 48, 48043 Münster, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle Klage einreichen.
Die Klage kann auchin elektronischer Form nach Maßgabeder Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande
Nordrhein-Westfalen eingereicht werden. Das Dokument muss mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen sein und an die elektronische Poststelle des Ge-
richts übermittelt werden. Nähere Informationen hierzu können u.a. auf der Internet-
seite des Verwaltungsgerichts Münster unter http://www.vg-muenster.nrw.de/kon-
takt/e_rechtverkehr/index.php eingesehen werden.

Falls die Frist durch das Verschuldeneines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt wer-
den sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Hinweis zu Ihren Rechten:

Das der Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren wurdein vielen Bereichen
abgeschafft. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor Erhebung
einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so et-
waige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist
von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuchje-
doch nicht verlängert.

«e Sofortige Voliziehbarkeit
Gemäß 8 5 Abs. 4 S. 1 VIG hat die Anfechtungsklage keine aufschiebende Wir-
kung. Sie können aber bei o.g. Gericht einen Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung Ihrer Klage stellen.

Mit freundlichen Grüßen

   


